
BahnP r a x i s
Zeitschrift zur Förderung der Betriebssicherheit und der Arbeitssicherheit bei der DB AG

10/11 · 2003
� Neue Vordrucke � Testen Sie Ihr Fachwissen

� Weichenzunge nicht in Endlage
� Sicher von der Wohnung zur Arbeit und zurück



142 BahnPraxis 10/11/2003

THEMEN DES MONATS

Impressum „BahnPraxis“
Zeitschrift zur Förderung der Betriebssicherheit und der
Arbeitssicherheit bei der Deutschen Bahn AG.

Herausgeber
Eisenbahn-Unfallkasse – Gesetzliche Unfallversiche-
rung – Körperschaft des öffentlichen Rechts, in
Zusammenarbeit mit DB Netz AG Deutsche Bahn
Gruppe, beide mit Sitz in Frankfurt am Main.

Redaktion
Kurt Nolte, Hans-Peter Schonert (Chefredaktion),
Klaus Adler, Bernd Rockenfelt, Jörg Machert,
Anita Hausmann, Werner Jochim, Dieter Reuter,
Werner Wieczorek, Michael Zumstrull (Redakteure).

Anschrift
Redaktion „BahnPraxis“, DB AG, VFB,
Taunusstraße 45-47, 60329 Frankfurt am Main,
Fax (0 69) 2 65-2 77 03, E-Mail: VFB@bahn.de.

Erscheinungsweise und
Bezugspreis
Erscheint monatlich. Der Bezugspreis ist für Mitglieder
der EUK im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Die Beschäftigten erhalten die Zeitschrift kostenlos.
Für externe Bezieher: Jahresabonnement e 15,60,
zuzüglich Versandkosten.

Verlag
Eisenbahn-Fachverlag GmbH,
Postfach 23 30, 55013 Mainz.
Telefon (0 61 31) 28 37-0, Telefax (0 61 31) 28 37 37,
ARCOR (9 59) 15 58.
E-Mail: Eisenbahn-Fachverlag@t-online.de

Druck und Gestaltung
Meister Druck, Werner-Heisenberg-Straße 7,
34123 Kassel.

Editorial

Unser Titelbild:

Ein Zugbegleiter im Nahverkehr

Foto: DB AG/Renner

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt das Doppelheft Oktober/November 2003. Ein Doppelheft
deshalb, weil wir zu Beginn des Jahres wegen aktueller Erfordernisse
erheblich umfangreicher informieren mussten, als es die monatlich zur

Verfügung stehende Druckseitenanzahl eigentlich zugelassen hätte. Da sich
zwischenzeitlich der Erläuterungsbedarf zur Konzernrichtlinie 408,

„Züge fahren und Rangieren“, etwas beruhigt hat werden wir mit diesem
Doppelheft eine Anpassung der Seitenzahl vornehmen.

Und nun zu den Beiträgen in diesem Heft:
Wir setzen einen in der Septemberausgabe begonnenen Artikel über

geänderte Vordrucke, die sich aus der Neuherausgabe der
Konzernrichtlinie 408 ergeben haben, fort.

„Sicher arbeiten – es lohnt zu leben“.
Wie Sie wissen, das Motto der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK). Es ist aber

nicht nur das Anliegen der EUK durch Maßnahmen der Prävention Arbeits-
unfälle zu verhindern, sondern auch der Gesundheitsschutz der Versicher-

ten, das Verhindern von Berufskrankheiten sowie das Vermeiden von
Wegeunfällen gehören zu den Aufgaben der Unfallversicherungsträger. Und
das ist dringend erforderlich, weil z.B. die Unfälle auf dem Weg zu und von

der Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland mit fast 20 Prozent am
Unfallgeschehen beteiligt sind.

Viele dieser Unfälle ereignen sich in den „dunklen Jahreszeiten“, also im
Herbst und im Winter. Neben der Dunkelheit begünstigen Regen, Schnee,
Eis und Nebel die Unfälle. Da heißt es: Gut gerüstet sein. Deshalb liegt es

nahe, in einem Artikel, der sich in diesem Jahr in erster Linie an die Autofah-
rer richtet, wichtige Hinweise zu geben. Aber auch die Fußgänger sollen

nicht vergessen werden, denn ihr Risiko, in einen Unfall verwickelt zu
werden, ist bei schlechten Sichtverhältnissen und früh einsetzender Dunkel-

heit besonders groß. Denn viele Fußgänger machen sich nicht bewusst,
dass Autofahrer vom Erkennen bis zum Einleiten der Bremsung eine

Reaktionszeit brauchen und dass Kraftfahrzeuge einen Bremsweg haben.
Es kommt hinzu – wer als Fußgänger nicht gesehen wird, lässt dem Auto-
fahrer keine Chance zum Bremsen oder Ausweichen. Deshalb ist dunkle
Kleidung ein Risiko für die eigene Verkehrssicherheit. Ein Fußgänger mit

einer hellen Jacke oder mit Reflexstreifen fällt sofort auf; der Fußgänger mit
der dunklen Jacke wird regelrecht „verschluckt“. Und deshalb gilt: Machen

Sie sich gerade in den dunklen Jahreszeiten sichtbar.

In diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Herbst und den Winter und,
wie gesagt, denken Sie bitte stets daran:

Sicher arbeiten – es lohnt zu leben!

Bis zur Dezember-Ausgabe,
Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Neue Vordrucke
Lesen Sie hier den zweiten Teil des
Artikels zu den neuen Vordrucken nach
der KoRil 408!

Seite 143

Bleiben Sie Fit – machen Sie mit
Bei unserem Test „Einfahrt auf Befehl“
und den damit verbundenen Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen!

Seite 145

Ortsgestellte Weichen
Da in letzter Zeit einige Unregelmäßig-
keiten im Zusammenhang mit ortsge-
stellten Weichen zu verzeichnen wa-
ren, haben wir die wichtigsten Grund-
sätze für das Bedienen nochmals zu-
sammengestellt.

Seite 147

Sicher von der Wohnung zur
Arbeit und zurück
Zwar ist die Zahl der Arbeits- und
Wegeunfälle gesunken, aber die Zahl
der Wegeunfälle im Herbst und Winter
spricht eine deutliche Sprache!
Was können Sie selbst dazu beitra-
gen, solche Unfälle zu vermeiden?
Bitte immer daran denken: jeder Unfall
ist ein Unfall zu viel!

Seite 149
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Bekanntgabe 1 zur Konzernrichtlinie 408

Neue Vordrucke
Dietmar Homeyer, DB AG – Grundsätze Fahrbetrieb (VFB), Frankfurt am Main

Fortsetzung aus Heft 9/2003

Neuer Vordruck
„Bremszettel“

Allgemeines

Nach wie vor gilt der Grund-
satz, dass der Zugführer für
seinen Zug einen Bremszettel
zu führen hat (408.0312V01).
Die Wagenliste dient in erster
Linie zur Unterrichtung des
Triebfahrzeugführers u.a. über
das Gewicht bzw. Bremsge-
wicht des Wagenzuges, die Zahl
der Achsen und die Bremsver-
hältnisse seines Zuges.

Regeln für das Führen
des Bremszettels neu
gegliedert

Die Regeln für das Führen des
Bremszettels wurden neu ge-
gliedert und demzufolge für
den Anwender des Moduls
408.0312 übersichtlicher dar-
gestellt (Abbildung 10).

Neue Kopfspalten im
Vordruck

In Abschnitt 408.0312, Absatz
3 war bisher geregelt, dass täg-
lich nur ein Bremszettel geführt
zu werden braucht, solange
Wagenzug und Zahl der arbei-

Abschnitt 1
Grundsatz

Abschnitt 2
Besonderheiten

Abschnitt 3
Verzicht

Abschnitt 4
Änderungen

Abschnitt 5
Anleitung zum

Führen des
Bremszettels

Modul 408.0312
Züge fahren

Bremszettel führen

tenden Triebfahrzeuge für meh-
rere Züge unverändert bleiben.

In den neuen Regeln wurde nun
für diesen Sachverhalt eine zu-
sätzliche Bedingung aufgenom-
men, und zwar, dass außer dem
Wagenzug und der Zahl arbei-
tender Triebfahrzeuge nunmehr
auch zusätzlich die Angaben zu
Mindestbremshundertstel, vor-
handenen Bremshundertstel
und fehlende Bremshunderts-
tel eines Gesamtzuges nicht
verändert werden dürfen. Hierzu
können die Angaben aus den
Spalten 4, 5 und 6 des Brems-
zettels entnommen werden.

Diese neu formulierte Bedin-
gung stellt sicher, dass die im
Bremszettel eingetragenen An-
gaben auch den tatsächlichen
Bremsverhältnissen des Zuges
zuverlässig entsprechen.

Analog zur Wagenliste stieß in
letzter Zeit auch die Handha-
bung des Bremszettels in der
praktischen Umsetzung zuneh-
mend auf Schwierigkeiten. Auch
hier wurde von den Praktikern
eine zu geringe Anzahl der zur
Verfügung stehenden Zeilen im
Kopf des Bremszettels beklagt.
Der Aufbau der Kopfspalte des
Bremszettels wurde nun den

praktischen Erfordernissen an-
gepasst. Der Bremszettel sieht
nunmehr insgesamt drei zwei-
spaltige Zeilen vor (Abbildung
11). Hierdurch wird nicht nur
eine bessere Darstellung von
Zugnummern ermöglicht, son-
dern auch eine verbesserte Er-
kennbarkeit von Zuständigkei-
ten der Zugführer erreicht.

Modul 408.0312 Abschnitt 5
Absatz 1

Tragen Sie im Kopf in Spalte
a die Zugnummer oder –
wenn ein Wagenzug für meh-
rere Züge unverändert bleibt
und nach Abschnitt 2 täglich
nur ein Bremszettel geführt
wird – die Zugnummern der
Züge hintereinander (durch
Komma getrennt) ein. Ist die
Betriebsstelle, ab der der
Bremszettel gilt, nicht Zug-
anfangsbahnhof, müssen
Sie in Spalte b den Namen
der Betriebsstelle eintra-
gen.

Wagen mit Kennbuch-
staben „y“

Bedingt dadurch, dass für Rei-
sezugwagen mit dem Kenn-
buchstaben „y“ in Spalte 10 der
Wagenliste eine Eintragungs-
pflicht besteht (siehe hierzu �

Abbildung 10:

Abschnittsgliederung.
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Abbildung 11: Bremszettel.
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obige Regel in Modul 408.0311
Abschnitt 6 Absatz 10 m), muss-
te im Vordruck „Bremszettel“,
und zwar in Zeile 24, Spalte 3
der Kennbuchstabe „y“ neu
aufgenommen werden (Abbil-
dung 11).

Entsprechende Anleitungsre-
geln beim Ausfüllen des Brems-
zettels ergeben sich aus der
bereits weiter oben abgedruck-

ten Regel zu Modul 408.0312
Abschnitt 5 Absatz 3.

Wagen mit der Anschrift
„TB 0“

Sind im Wagenzug ausschließ-
lich Fahrzeuge mit der Anschrift
„TB 0“ eingestellt, ist dies dem
Triebfahrzeugführer durch einen
entsprechenden Eintrag im Vor-
druck „Bremszettel“ bekannt zu

geben. Hierfür wurde im Vor-
druck Bremszettel eine neue
Zeile 25 eingefügt, die einen
solchen Eintrag ermöglicht (Ab-
bildung 11).

Nummer des letzten
Fahrzeugs

Die bisherige Zeile 33 mit der
Bezeichnung „Nummer des
letzten Fahrzeugs“ wurde in den

neuen Vordruck als Zeile 7 ein-
geordnet. Dies bedeutet, dass
nunmehr auch bei Reisezügen
die Nummer des letzten Fahr-
zeugs eingetragen werden
muss (Abbildung 11).

Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr. , ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr. , ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

A

Bleiben Sie „FIT“– machen Sie mit

Testen Sie Ihr Fachwissen
Rosemarie Lehmann, TZ Leipzig, Wolf-Dieter Wieland, Stuttgart,

Gerd Junginger, DB ZugBus Regionalverkehr Alb- Bodensee, Ulm

Einfahrt auf Befehl

Wie schnell darf der Zug denn jetzt einfahren?

Der Zug 14711 steht auf dem Gegengleis in Höhe des Einfahrsignals. Wegen umfangreicher Bauarbeiten endet
unser Zug heute schon im jeweils als Skizze abgebildeten Bahnhof.

Beurteilen Sie bitte für die folgenden Betriebssituationen, ob und wie der Zug unterrichtet werden muss.

Sh 2

A

1.

2.

�

�

Die Lösungen finden Sie auf

Seite 152 dieses Heftes.
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Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr. , ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr. , ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr. , ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

Wegen Arbeiten an der Oberleitung wird dem Zug 14711 eine V-Lok vorgespannt, die wegen der Örtlichkeit
unmittelbar hinter dem Ausfahrsignal bereitgestellt ist.

Befehl

Befehl , ggf. Grund Nr.  ggf. Wortlaut

, zulässige Geschwindigkeit km/h

Sh 2 Baumaschine

A

A

A

Kreissigna
statt Sh 2

l

A

3.

4.

5.

6.

�
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Ein Fall aus der Praxis

Weichenzunge nicht in Endlage
Dietmar Homeyer, Verbundbetrieb, Fahrbetrieb, Frankfurt am Main

Abbildung 1:

Kennzeichnung ortsgestellter

Weichen.

 

    

Zwei Auszüge aus
Untersuchungs-
berichten

Hergang 1
Am 30.01.2002 um 4.15 Uhr
entgleisten im Bf xy im Rangier-
bezirk Nord in der Handweiche
492 im Betriebsgleis 443 aus
einer Rangierfahrt der Rangier-
lok 5 die ersten beiden Wagen.

Ursache
Weichenzungen befanden sich
nicht in der Endlage.

Hergang 2
Am 07.02.2002 um 19.05 Uhr
entgleiste im Bf xy im Stellwerks-
bezirk Süd in der Handweiche 38
die einzeln fahrende Rangierlo-
komotive 7 mit drei Radsätzen.

Ursache
Weichenzungen befanden sich
nicht in der Endlage.

Traurige Bilanz

Schäden an entgleisten Schie-
nenfahrzeugen. Schäden an
Weichen. Schäden am Beför-
derungsgut. Unzufriedenheit
der Kunden. Schadensersatz-
ansprüche des Kunden an die
DB AG. Nicht produktiver Zeit-
aufwand durch Aufnahme und
Ursachenanalyse des Her-
gangs. Zahlreiche Vernehmun-
gen der betroffenen Mitarbeiter.
Behinderungen im Betriebsab-
lauf. Zugverspätungen. Und,
und, und  …

Liebe Praktikerin,
lieber Praktiker,
können wir uns
das leisten?

BahnPraxis antwortet:
Nein!

Gerade das Rangieren sowie
die zugehörigen Tätigkeiten sind
Arbeiten, bei denen die Unfall-
häufigkeit besonders hoch ist.
Dies liegt sicherlich mit in den
schwierigen Arbeiten begrün-
det, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern obliegen: Kup-
peln und Entkuppeln, Hemm-
schuhe auflegen und entfernen,
Rangierfahrten begleiten, Auf-
und Absteigen auf/von Schie-
nenfahrzeugen oder das Um-
stellen ortsgestellter Wei-
chen.

Eine alte Sicherheitsregel gilt
auch beim Rangieren und den
zugehörigen Tätigkeiten: Gefah-
ren kann man meistern, wenn
man die entsprechenden Re-
geln zu ihrer Abwendung kennt
und in der Praxis immer und
kompromisslos anwendet.

Niemand tut es vorsätzlich.
Aber Leichtsinn, eingerissene

schlechte Gewohnheiten, viel-
leicht auch Nichtwissen oder
Gleichgültigkeit sind nicht sel-
ten die tieferen Gründe.

Daher stellt BahnPraxis die gel-
tenden Grundsätze beim Be-
dienen und Befahren orts-
gestellter Weichen (Abbil-
dung 1) – in Frage und Antwort
– dar:

Was versteht man unter
ortsgestellten Weichen?

Ortsgestellte Weichen sind
durch eine an der Weiche selbst
angebrachte Bedienungsein-
richtung umstellbar. Meist han-
delt es sich dabei um Hebel-
bzw. Umstellgewichte, die mit
unterschiedlichen Farbanstri-
chen gekennzeichnet sind.  Mit
anderen Worten: an ortsgestell-
ten Weichen ist ein direktes Stel-
len mit Hilfe eines eingerich- �



148 BahnPraxis 10/11/2003

teten Hebel- oder Umstellge-
wichts, und zwar ohne Verwen-
dung von Übertragungseinrich-
tungen, möglich. Die Hebel-
oder Umstellgewichte sind so-
genannte Weichenstellvorrich-
tungen, die vom Rangierperso-
nal manuell durch Umlegen be-
dient werden müssen, sobald
die Weiche in einer anderen
Lage benötigt wird.

� Wo findet man orts-
gestellte Weichen?

Ortsgestellte Weichen können
sowohl in Hauptgleisen als auch
in Nebengleisen eingerichtet
sein. Dabei sind in Hauptglei-
sen vorhandene ortsgestellte
Weichen stets durch Schlüs-
selsperren signalabhängig.

Hingegen werden ortsgestellte
Weichen in Nebengleisen nur
dann signalabhängig eingerich-
tet, wenn diese als Flanken-
schutz für Zugfahrten benötigt
werden. Für solche ortsgestell-
ten Weichen ist selbstverständ-
lich immer eine Grundstellung
vorgeschrieben und die dazu-
gehörigen Umstellgewichte sind
entsprechend farblich gekenn-
zeichnet. Außerdem sind sie mit
einem „W“ gekennzeichnet, weil
für die Freigabe des Schlüssels
zwecks Umstellung der durch
ein Riegelschloss oder einen
Riegel verschlossenen ortsge-
stellten Weiche die Zustimmung
des zuständigen Weichenwär-
ters grundsätzlich immer erfor-
derlich ist.

� Wie werden orts-
gestellte Weichen umge-
stellt?

Wird eine ortsgestellte Weiche
in einer anderen Lage benötigt,
muss dass Hebelgewicht voll-
ständig – die Betonung liegt
hier bei vollständig – in seine
Endlage gebracht werden.

Wenn das Hebelgewicht nicht
vollständig in seine Endlage
gebracht wurde, kann der an
der ortsgestellten Weiche ein-
gerichtete Spitzenverschluss
nicht ordnungsgemäß wirken.

� Welche Aufgabe hat
der Spitzenverschluss
einer Weiche?

Die Spitzenverschlüsse haben
die Funktion, die einwandfreie
Endlage der Weichenzungen
nach dem Umstellvorgang zu
sichern, d.h., dass die anlie-
gende Weichenzunge fest mit
der Backenschiene verschlos-
sen ist sowie die abliegende
Weichenzunge in einem be-
stimmtem Abstand festgehal-
ten wird.

� Wann kann nach dem
Umstellen von einer
richtigen Lage der
Weichenzungen orts-
gestellter Weichen aus-
gegangen werden?

Wenn das Hebelgewicht an ei-
ner mit Spitzenverschluss aus-
gerüsteten ortsgestellten Wei-
che ordnungsgemäß – ord-
nungsgemäß heißt hier vollstän-
dig – in seine Endlage gebracht
wurde, kann das Rangierper-
sonal davon ausgehen, dass
auch die abliegende und anlie-
gende Weichenzunge sich in
ihrer richtigen Lage befindet.
Also, ordnungsgemäßes Um-
stellen des Hebelgewichtes und
ein ordnungsgemäß funktions-
fähiger Spitzenverschluss sind
die Voraussetzungen!

� Sind die mit einem
Spitzenverschluss
eingerichteten orts-
gestellten Weichen für
das Rangierpersonal
erkennbar?

Ortsgestellte Weichen mit ein-
gerichtetem Spitzenverschluss

sind nicht besonders gekenn-
zeichnet, demnach auch für das
Rangierpersonal nicht erkenn-
bar. Lediglich die nicht mit ei-
nem Spitzenverschluss ausge-
rüsteten ortsgestellten Weichen
sind mit einem roten Eckan-
strich versehen.

Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass alle ortsgestellten
Weichen ohne roten Eckanstrich
einen Spitzenverschluss haben.
Um dennoch zu erreichen, dass
an den mit rotem Eckanstrich
gekennzeichneten ortsgestell-
ten Weichen deren anliegende
Zunge fest an der Backenschie-
ne sich befindet und die ablie-
gende Zunge im ausreichen-
dem Abstand festgehalten wird,
muss dass Rangierpersonal das
Hebelgewicht während des Be-
fahrens kräftig niederdrücken.

� Wer überwacht bzw.
überprüft den an einer
ortsgestellten Weiche
eingerichteten Spitzen-
verschluss hinsichtlich
der Funktionsfähigkeit?

An ortsgestellten Weichen sind
in der Regel weder Riegel noch
Zungenprüfer (wie von fernge-
stellten Weichen bekannt) ein-
gerichtet, welche die richtige
Stellung einer abliegenden und
anliegenden Weichenzunge
überprüfen könnten. Um den-
noch eine ständige Funktions-
fähigkeit der an ortsgestellten
Weichen eingerichteten Spit-
zenverschlüssen zu gewährleis-
ten, müssen diese turnusmä-
ßig, und zwar durch die dafür
verantwortlichen Fachkräfte –
nicht durch das Rangierperso-
nal –, stets geprüft und ge-
wartet werden.

� Wann muss mit einem
nicht wirksamen Spit-
zenverschluss an einer
ortsgestellten Weiche
gerechnet werden?

Ein an einer ortsgestellten Wei-
che eingerichteter Spitzenver-
schluss ist dann nicht wirksam,
wenn das Hebelgewicht nicht
vollständig bis zu seiner Endla-
ge gebracht wurde oder eine
auffahrbare Weiche vom Herz-
stück her aufgefahren worden
ist. Wenn also das Hebelge-
wicht beim Umstellen nicht voll-
ständig in die Endlage gebracht
wurde und der Spitzenver-
schluss deshalb nicht richtig
wirkt, kann es beim Befahren
der Weiche gegen die Spitze
leicht zur Entgleisung kommen.

Des Weiteren muss mit einem
nicht wirksamen Spitzenver-
schluss gerechnet werden,
wenn eine ortsgestellte Weiche
aufgefahren wurde. Nachdem
die Weiche aufgefahren wurde,
wird die andere Endlage der
Weiche oft nicht vollständig er-
reicht und es kommt bei einer
nachfolgenden Fahrt gegen die
Spitze zur Entgleisung. Außer-
dem kann bei dieser Handlungs-
weise die Weiche beschädigt
werden. Wurde dennoch eine
Weiche aufgefahren, ist diese
zwingend in Auffahrrichtung zu
räumen.Sie darf dann erst wie-
der befahren werden, nachdem
der ordnungsgemäße Zustand
der Weiche festgestellt wurde.

� Zeigen die Weichen-
signale die richtige
Stellung der abliegen-
den und anliegenden
Weichenzunge einer
ortsgestellten Weiche
an?

Nein! Weichensignale zeigen
lediglich an, für welchen Fahr-
weg die Weiche gestellt ist.
Weichensignale überprüfen
nicht, ob der Spitzenverschluss
ordnungsgemäß wirkt. Wei-
chensignale dienen dem Prak-
tiker lediglich als Orientierungs-
hilfe zum Erkennen der Fahrt-
richtung.                                 �

BahnPraxis Aktuell
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Wenn Sie Ihre Arbeitsstelle mit
öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichen, ist Ihr Unfallrisiko relativ
gering. Zweiräder werden im
Herbst und im Winter eher sel-
ten genutzt. Deshalb richten wir
uns in diesem Artikel in erster
Linie an PKW-Fahrer und auch
an Fußgänger.

Regen und Nebel, Schnee und
Eis – das Wetter verändert die
Bedingungen für den Fahrer.
Obwohl die Technik am Fahr-
zeug das Fahren bei schlech-
tem Wetter erleichtert, bleibt der
Einfluss des Wetters entschei-
dend.

Neben den Berufskraftfahrern
werden in erster Linie die Be-
rufspendler von den schlechten
Wetterlagen besonders getrof-
fen. Wer stundenlang bei strö-
mendem Regen in der Dunkel-
heit unterwegs sein muss, ist
anders gefordert und damit
auch erschöpfter als bei trocke-
nem Wetter. Der Regen er-
schwert die Sicht durch die
Scheibe, erhöht die Blendwir-
kung, ermüdet Auge und Auf-
merksamkeit.

Nässe und
Wasserkeil

Nässe bildet für Verkehrsteil-
nehmer die gefährlichste Wet-

terlage. Dies hat eine Untersu-
chung der Universität Wupper-
tal im Auftrag der Bundesan-
stalt für Straßenwesen gezeigt.
Demnach steigt die Zahl der
Verkehrsunfälle innerorts bei
nassen Straßen im Schnitt um
über 20 % im Vergleich zu tro-
ckenen Straßen. Außerorts ist
der Einfluss von Nässe nur un-
wesentlich geringer. Die Zahl
der Außerortsunfälle ist bei nas-
ser Straße um etwa 18 % höher
als bei trockener Straße.

Auf nassem Untergrund greifen
die Reifen nicht mehr so gut wie
auf trockener Fahrbahn. Der
Wasserfilm auf der Fahrbahn
kann durch die Profilrillen der
Reifen nicht mehr ganz ver-
drängt werden. Damit verlän-
gert sich der Bremsweg um et-
wa ein Drittel. Je schneller das
Fahrzeug, desto mehr Wasser
muss pro Sekunde verdrängt
werden. Entsprechend geringer
ist die Kraftübertragung.

Das so genannte Aquaplaning
kann auftreten, wenn die Rillen
der Reifen das Wasser nicht
mehr verdrängen können. Zu
viel Wasser zwischen Reifen und
Straße lässt dann die Pneus
aufschwimmen. Zwischen Rei-
fen und Fahrbahnoberfläche
entsteht ein Wasserkeil, der
Wagen wird leicht angehoben
und gleitet dann auf der Was-

Auch im Herbst und Winter

Sicher von der Wohnung
zur Arbeit und zurück

Erfreulicherweise ist die Anzahl der Arbeitsunfälle und die der Wegeunfälle bei den Unternehmen,
für die die EUK zuständig ist, weiter gesunken.

Aber die im Jahr 2002 angezeigten ca. 1350 Wegeunfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über drei Tage
und ca. 7300 Wegeunfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit von bis zu 3 Tagen sprechen eine deutliche Sprache.

Fünf der Wegeunfälle endeten im Jahr 2002 leider tödlich.

Der Herbst ist gekommen, der Winter steht vor der Tür. Jahreszeiten, in denen die Anzahl der Wegeunfälle deutlich
ansteigen. Da es oft Kleinigkeiten sind durch die Unfälle vermieden werden und Sie selbst dazu beitragen können,

solche Unfälle zu verhindern, laden wir Sie zu dieser Lektüre ein.

seroberfläche über der Fahr-
bahn. Aquaplaning kündigt sich
meist durch leichtgängige Len-

kung, durchdrehenden Motor
oder Spritzwassergeräusche
unter dem Auto an.              �
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lichen Mehrwertsteuer. Wir hat-
ten im EUKDialog 3/2002 in der
Rubrik Sicherheit überall aus-
führlich über das DVR-Sicher-
heitstraining berichtet.

Schmierige Glätte

Nicht nur die Regennässe ver-
ringert die Reibung zwischen
Reifen und Fahrbahn. Schmie-
riges Herbstlaub oder Schnee-
matsch verringern ebenfalls die
Kraftübertragung und verlän-
gern den Bremsweg. Herbst-
laub kann Straßen in regelrech-
te Rutschbahnen verwandeln.
Beim Bremsen können bereits
trockene Blätter übereinander
geschoben werden und damit
dem Reifen die Haftung neh-
men. Der Wagen schlittert auch
mit eingeschlagenen Rädern
geradeaus weiter. Wird das
Laub nass, verwandelt es sich
in einen glitschigen Teppich, auf
dem der Reifen praktisch kei-
nen Halt mehr findet. Wenn man
Laub auf der Straße liegen sieht,
sollte man sofort das Tempo
drosseln.

Nebel

Nebel besteht aus Millionen
kleinster Wassertropfen, die je-

den Lichtstrahl brechen und
zerstreuen. Die Sichtweite des
Fahrers wird dadurch stark ein-
geschränkt. Doch der Nebel
bewirkt noch Weiteres: Er ver-
leitet den Fahrer dazu, Entfer-
nungen falsch einzuschätzen.
Besonders wenn der Nebel
nicht allzu dicht ist, erscheinen
Gegenstände auf oder neben
der Fahrbahn weiter entfernt,
als sie tatsächlich sind. Viele
Verkehrsteilnehmer rechnen
nicht mit dieser Sinnestäu-
schung, fahren trotz schlechter
Sicht zu schnell und halten zu
wenig Abstand.

Sobald eine Nebelwand auf-
taucht, sollte man sofort das
Tempo reduzieren und den Si-
cherheitsabstand wesentlich
vergrößern. Wenn man die ers-
ten Nebelschwaden sieht, das
Fahrlicht einschalten. Bei
schlechter Sicht sollte man sich
nur am rechten Fahrbahnstrei-
fen – nie am Rücklicht des Vor-
ausfahrenden oder am Mittel-
streifen – orientieren. Das An-
hängen an den Vordermann ist
eine der häufigsten Ursachen
für die vielen Auffahrunfälle im
Nebel. Immer wieder hat dieses
falsche Verhalten zu schwers-
ten Massenkarambolagen ge-
führt.

Wind von der
Seite

Auch Seitenwind gehört bei
Autofahrern zu den unterschätz-
ten Gefahren. Besonders im
Herbst besteht die Neigung zu
böigem Wind. Gefährlich sind
vor allem Böen, die bereits bei
niedrigen Windstärken auftre-
ten und Spitzengeschwindig-
keiten bis zu 200 km/h errei-
chen. Bereits ein Wind mit 72
km/h kann ein Auto bei Tempo
100 um einen Meter aus der
Bahn drängen, bei Tempo 140
schon um vier Meter. Die Aus-
wirkung des Windes hängt auch
von der Fahrgeschwindigkeit
ab. Besonders gefährdet sind
Fahrzeuge mit Aufbauten.

Mit Seitenwind muss man vor
allem auf Brücken, Tunnelaus-
fahrten, am Ende von Schall-
schutzwänden und bei Wald-
schneisen rechnen, aber auch
auf freier Autobahnstrecke.
Beim Überholen eines Lkw kann
Seitenwind besonders gefähr-
lich werden: Zunächst drängt
der Wagen im Windschatten
zum Lkw hin. Am Ende des
Überholvorgangs drückt der
Wind den Wagen dann wieder
weg.

An einigen Brücken signalisie-
ren Windsäcke die momentane
Windstärke. Wenn der Wind
spürbar wird, nie abrupt gegen-
lenken. Heftige Lenkbewegun-
gen oder abrupte Bremsmanö-
ver verschlimmern die Situati-
on. Der Wagen gerät ins Schlin-
gern, schaukelt sich auf und
gerät außer Kontrolle.

Eisglätte

Kennen Sie die spektakulären
Bilder? Da fahren schwere Lkw
über zugefrorene Seen, über
schier endlose Eisflächen. In
Skandinavien oder in Russland
scheinen die Fahrer ihre LKW
auch bei Glatteis voll im Griff zu
haben bei der Fahrt übers Eis,
samt Überholvorgängen und
Bremsmanövern. Doch die Bil-
der täuschen. Die Verhältnisse
in den nördlichen Breiten sind
nicht mit Glatteis auf deutschen

Mit Aquaplaning ist bereits ab
Tempo 80 km/h zur rechnen. Ist
das Fahrzeug erst einmal auf-
geschwommen, ist es weder
lenkbar, noch kann es gebremst
werden. In diesem Fall hilft nur
eines: auskuppeln und das
Lenkrad mit beiden Händen in
Fahrtrichtung halten, nicht
bremsen, sondern warten, bis
die Räder wieder greifen.

Beim PKW-Sicherheitstraining
nach den Richtlinien des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates
(DVR) wird Nässe auf der Fahr-
bahn simuliert. So kann man
unter fachmännischer Anleitung
erfahren, wie das eigene Auto
reagiert, wenn die Reifen nicht
richtig haften und wie man dem
mit richtigem Fahrverhalten be-
gegnet. Dabei erfährt man auch,
was geschieht, wenn man mit
nur zwei Reifen auf nassem
Belag fährt, die anderen beiden
Reifen auf trockenem Unter-
grund Haftung finden.

Dieses Sicherheitstraining wird
für Auto- und Motorradfahrer
von verschiedenen Organisati-
onen wie z.B. ACE, ADAC, auto
motor sport, DEKRA, angebo-
ten. Die EUK bezuschusst die-
ses eintägige Training mit
z.Zt. 52,00 e zzgl. der gesetz-
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Straßen vergleichbar. Bei den
niedrigen Minusgraden ändert
sich die Struktur des Eises. Ab
minus 30 Grad etwa entspricht
der Reibwert wieder trockenem
Asphalt.

Denn Eisglätte ist nicht gleich
Eisglätte. Viele Autofahrer wis-
sen nicht, dass es erhebliche
Unterschiede gibt, was den
Glättegrad des Eises angeht.
Laut einer Untersuchung des
Deutschen Wetterdienstes ist
Eis in Gefrierpunktnähe dop-
pelt so glatt wie Eis mit einer
Temperatur von minus 10 Grad.

Winterreifen für deutsche Stra-
ßen haben ihre beste Haftfähig-
keit bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt. Für nordische
Winter aber sind die Winterrei-
fen mit anderer Gummimi-
schung gefertigt. Man sollte
deshalb auch nicht meinen, in
Skandinavien gäbe es die bes-
seren Winterreifen. Für unsere
Verhältnisse wären sie eher un-
geeignet.

Geeignete Winterreifen bieten
bei niedrigen Temperaturen ei-
nen besseren Straßenkontakt
als Sommerreifen. Denn ein
höherer Anteil an Naturkaut-
schuk erhält auch bei tieferen
Temperaturen die notwendige
Elastizität, um sich mit der Ober-
fläche zu verzahnen. Reifen mit
Sommermischung neigen ab
etwa 7 °C merklich zum Vergla-
sen, so der Fachausdruck für
das Einfrieren der Mischung.
Tests auf winterlichen Fahrbah-
nen haben gezeigt, dass man
mit Sommerreifen mit doppelt
so langen Bremswegen rech-
nen muss und die Unfallgefahr
nicht zuletzt durch eine ver-
schlechterte Seitenführung er-
höht ist.

Auch mit Winterbereifung wird
es auf Glatteis kritisch, wenn
man plötzlich bremsen muss.
Das Bremspedal nur vorsichtig,
mit geringem Druck betätigen.
In einem Fahrzeug mit ABS da-
gegen voll aufs Pedal treten.
Vor allem aber möglichst vor-
ausschauend fahren, damit man
wenig bremsen muss oder ge-
nügend Zeit findet, um behut-

jedoch lässt sich ein plötzlich
auftauchendes Hindernis leich-
ter umfahren, weil das Fahr-
zeug bei getretener Bremse
lenkbar bleibt.

Die elektronischen Helfer, ob
ABS, Antriebsschlupfrege-
lung (ESP) oder andere, kön-
nen physikalische Gesetzmä-
ßigkeiten nicht außer Kraft set-
zen. So können sie auch die
Nachteile von Sommerreifen auf
schnee- und eisglatten Straßen
nicht wettmachen. Im Gegen-
teil: Die Systeme sind auf einen
ausreichenden Kraftschluss
zwischen Reifen und Fahrbahn
angewiesen. Nur wer sein Fahr-
verhalten den äußeren Gege-
benheiten anpasst und die Hilf-
seinrichtungen richtig nutzt,
fährt sicherer.

Hier noch einige Tipps,
wie Sie sicher in die kalte
Jahreszeit starten
Spätestens wenn die Tempera-
turen auf Null zugehen, der
Wetterbericht Eis und Schnee
ankündigt, sollten Autofahrer
gut vorbereitet sein. Die Unfall-
versicherungsträger und der
DVR raten, besonders im Herbst
und Winter Zeitpolster einzu-
planen und folgende Sicher-
heitstipps zu beherzigen:
� Spätestens ab November

gehören in jedes Auto:
Eiskratzer, Handschuhe,
Starthilfekabel, Handbesen,
Frostschutzmittel, Taschen-
lampe, Abschleppseil und
eventuell ein Klappspaten.

Den Türschloss-Enteiser
nicht im Wagen deponieren,
sondern bei sich tragen.

� Kontrollieren Sie, ob Kühl-
wasser und Scheibenwisch-
anlage Frostschutzmittel in
ausreichender Konzentrati-
on enthalten, gegebenenfalls
nachfüllen. Aber Vorsicht:
Beide Systeme benötigen
unterschiedliche Mittel. Des-
halb unbedingt die Herstell-
erangaben beachten.

� Schmierende Scheibenwi-
scherblätter rechtzeitig aus-
tauschen.

� Batterie und Elektrik –
insbesondere Scheinwerfer
und Leuchten – überprüfen.

� Die Tür-, Tank- und Koffer-
raumschlösser mit Graphit-
fett oder einem tempera-
turbeständigen Kriechöl vor
dem Einfrieren schützen.
Gummidichtungen an Fens-
tern, Türen und Kofferraum-
deckel mit Pflegemittel ein-
reiben, damit sie nicht am
Metall festfrieren und reißen.

� Alle Scheiben und Außen-
spiegel vollständig von Eis
und Schnee befreien. Wer
nur ein Guckloch freikratzt
und losfährt, begibt sich und
andere in Gefahr, riskiert ein
Verwarnungsgeld und muss
bei einem Unfall damit rech-
nen, eine Mitschuld zuge-
sprochen zu bekommen.
Wem Eiskratzen zu anstren-
gend ist, sollte bei Frostge-
fahr besser die Scheiben mit
einem passenden Karton
abdecken.                       �
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sam bremsen zu können.
Möglichst im großen Gang mit
niedrigen Motordrehzahlen fah-
ren. Plötzliches Gasgeben oder
Gaswegnehmen kann zum Aus-
brechen oder Rutschen führen.
Ruckartige Lenkbewegungen
gilt es zu vermeiden, stattdes-
sen durch feinfühliges Lenken
versuchen, das Fahrzeug in der
Spur zu halten. Gerät man den-
noch mal ins Schleudern, Ner-
ven behalten, sofort auskup-
peln, nicht bremsen, sondern
nur gegenlenken. Bekommt
man den Wagen so nicht unter
Kontrolle, dann als letzte Mög-
lichkeit bremsen. Zudem bei
glatter Fahrbahn einen
besonders großen Sicherheits-
abstand wahren, mindestens
dreimal soviel wie auf trockener
Fahrbahn.

Elektronische
Helfer

Kann der Witterungseinfluss mit
modernen elektronischen Hel-
fern ausgeschaltet werden? Die
Werbung scheint dies manch-
mal zu suggerieren.

Zum Beispiel das Anti-Blocki-
er-Bremssystem (ABS): Es
verhindert ein Blockieren der
Räder bei Vollbremsungen und
erhält die Lenkbarkeit des Fahr-
zeugs. So brauchen Fahrzeuge
mit ABS bei einer Vollbremsung
auf Schnee einen längeren An-
halteweg als Autos ohne elek-
tronische Bremshilfe. Mit ABS
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� Schnee vom Autodach und
der Motorhaube fegen.
Sonst wird er während der
Fahrt auf Front- und Heck-
scheibe geweht, was die
Sicht unter Umständen er-
heblich beeinträchtigt. Weg-
fliegende Schneebrocken
können zudem den nachfol-
genden Verkehr gefährden.

� Scheinwerfer, Rückleuchten
und Kennzeichen von
Schnee oder gegebenenfalls
von Schmutz befreien.

� Vor längeren Fahrten feste
Schuhe, warme Kleidung
und Decke einpacken, um
bei einer Panne gegen Kälte
gerüstet zu sein.

� Damit es nicht zu Fehltritten
kommt: Vor der Fahrt die
schweren Winterstiefel ge-
gen leichte, bequeme Schu-
he tauschen.

Fußgänger
werden nachts
leicht übersehen

Bei Dunkelheit und Dämmerung
ereignen sich nach Untersu-
chungen des Institutes für Stra-
ßenverkehr Köln mehr Unfälle,
als nach den Verkehrsbelastun-
gen zu erwarten wäre. Speziell
ungeschützte Verkehrsteilneh-
mer wie Fußgänger, Radfahrer,
aber auch Mofa- und Motor-
radfahrer, sind bei Nacht auf-
grund ihrer schlechteren Er-
kennbarkeit gegenüber Pkw
und Lkw stärker gefährdet. Des-
halb werden unverhältnismäßig

viele Menschen bei Dunkelheits-
unfällen getötet.

Dunkelheit hat gerade bei Un-
fällen mit Fußgängern einen gra-
vierenden Einfluss auf Anzahl
und Schwere der Unfälle: Wäh-
rend auf beleuchteten Stadt-
straßen der Anteil der Dunkel-
heitsunfälle mit Fußgängern
etwa der Verkehrsbelastung (ca.
30 %) entspricht, ist er auf Land-
straßen viermal größer. Die Un-
fallschwere ist bei Dunkelheit
auf Stadtstraßen 2,4-mal, auf
Landstraßen dreimal höher als
bei Helligkeit.

Rund 40 % aller tödlichen Un-
fälle mit Fußgängern ereignen
sich zu Beginn der dunklen Jah-
reszeit zwischen Oktober und
Dezember. Reflexmaterialien an
der Kleidung von Fußgängern
können wesentlich zur Unfallre-
duzierung beitragen. Deshalb
sollten sich Fußgänger z. B.
durch helle Kleidung oder Re-
flexmaterialien erkennbar ma-
chen.

Im Falle einer Panne oder bei
Unfällen sind Warnwesten wich-
tige Sicherheitsutensilien: Sie
machen Verkehrsteilnehmer, die
sich außerhalb ihres Fahrzeugs
bewegen, besser sichtbar.

Angepasste Fahr-
geschwindigkeit

Besonders für motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer gilt: Die Ge-
schwindigkeit muss den Sicht-

bedingungen angepasst wer-
den (Sicht in Metern = Ge-
schwindigkeit in km/h). Das
menschliche Auge ist für Sicht-
verhältnisse bei Tageslicht ge-
schaffen. Seine Leistungsfähig-
keit ist bei Dämmerung und
Dunkelheit deutlich geringer und
kann auf 1/10 bis 1/20 der Leis-
tungsstärke bei Tageslicht ab-
sinken. Die Unfallversicherungs-
träger und der DVR empfehlen
daher: Wer bei Dunkelheit oder
Dämmerung unterwegs ist, soll-
te seine Geschwindigkeit den
Verhältnissen anpassen, länge-
re Fahrzeiten einplanen und
gegebenenfalls früher starten.
Fahrer sollten regelmäßig über-
prüfen lassen, ob ihre Sehstär-
ke noch in Ordnung ist.

Blendung

Blendung ist nachts ein zentra-
les Problem. Die Blendwirkung
entgegenkommender Fahrzeu-
ge kann durch Streulicht auf
verdreckten, beschlagenen
oder beschädigten Wind-
schutzscheiben verstärkt wer-
den. Wer geblendet wird, sollte
sofort die Geschwindigkeit dros-
seln und bremsbereit sein. Ge-
nerell gilt: Möglichst nicht direkt
in die Scheinwerfer eines ent-
gegenkommenden Fahrzeuges
schauen, sondern rechts daran
vorbeisehen.

Wer also auch im Herbst und
Winter nicht auf seinen Wa-
gen verzichten will, muss
sich umstellen. Von einem
Tag auf den anderen können
sich plötzlich die Straßen-
verhältnisse ändern. Des-
halb sollte man sein Fahr-
zeug rechtzeitig winterfest
machen und die Fahrweise
den Witterungsverhältnis-
sen anpassen. Wem das al-
les zu stressig ist, kann auf
Nummer Sicher gehen und
dabei noch Geld sparen: Die
Wintermonate sind eine gute
Gelegenheit, auf öffentliche
Verkehrsmittel umzusteigen.

Bildnachweis:
Deutscher Verkehrssicher-
heitsrat e.V., Bonn                      �
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Lösungen (von Seite 145)

Lfd. Nr
1. Befehl 1 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)

408.0451 Abschn. 2 Abs a)

2. Befehl 1, 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)
Befehl 9 408.0451 Abschn. 1 Abs (2) a) 3.
30 km/h 408.0451 Abschn. 2 Abs a)
Durchrutschweg nicht vorhanden

3. Befehl 1, 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)
Befehl 9 408.0451 Abschn. 1 Abs (2) a) 1.
20 km/h
Grund Nr. 5

4. Befehl 1, 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)
Befehl 9 408.0451 Abschn. 1 Abs (1) d), e)
30 km/h
Grund Nr. 4

5. Befehl 1, 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)
Befehl 9 408.0451 Abschn. 1 Abs (2) a) 3.
30 km/h 408.0451 Abschn. 2 Abs a)
Grund Nr. 6

6. Befehl 1, 408.0463 Abschn. 11 Abs (2) c)
Befehl 9 408.0451 Abschn. 1 Abs (2) a) 2.
30 km/h
Grund Nr. 6


